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Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern e.V.
[KWG][KWG]

Arbeit auf Papier.
Die Zehnte!
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Die Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern e.V. plant im Dezember die zehnte Auflage der Ausstellung ...

Bitte diesen ausgefüllten Abschnitt unbedingt der/n Arbeit/en beifügen. 
. 

Name       Strasse/Nr.

PLZ /Ort       E-Mail

Titel der Arbeiten

Bankverbindung (ohne Angabe der Bankverbindung ist keine Teilnahme möglich)

IBAN         

Ich bin der Urheber der Arbeit/en und mit den oben genannten Teilnahmebedingungen einverstanden.

Datum       Unterschrift

  max. 3 Arbeiten auf Papier (die bisher noch nicht eingereicht wurden)
  Größe bis max. DIN A4 (keine Rahmung)
  die Arbeiten müssen auf der Rückseite Namen und Titel tragen
 und dürfen auf der Vorderseite weder Signatur noch Titel aufweisen.
  die Auswahl erfolgt durch die [KWG]. Die Arbeiten werden von Samstag bis 29.11.25 
  31.12.25 in der Galerie K2, Königstrasse 34, Kaiserslautern ausgestellt.
  Der Preis pro Blatt beträgt 145 EUR. 120 EUR davon gehen an den/die Künstler/in und 
 25 EUR als Unkostenbeitrag an die Galerie.
  die Arbeiten können während der Ausstellungszeit direkt erworben und 
 mitgenommen werden. Auf dem leeren Platz wird Name und Titel der Arbeit vermerkt.
  die Arbeiten sind nicht versichert. Bei Aufbewahrung, Transport und Hängung wird die 
 [KWG] jedoch größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
  spätester Abgabetermin ist direkt im Waldschlösschen,   Donnerstag, 20.11.25
 67663 Kaiserslautern, Bremerstraße 12 oder auf dem Postweg (Poststempel).
  die Abgabe kann auch nach telefonischer Vereinbarung bis erfolgen:  20.11.25 
 Albert 0179.8080922 oder Rudolf 0631.84259220
  nicht verkaufte Arbeiten werden ab dem 15.01.26 zurückgeschickt, wenn ein ausreichend 
 frankierter Rückumschlag beiliegt. Ansonsten verbleiben sie im Besitz der [KWG], 
 wenn sie nicht bis zu diesem Datum abgeholt wurden.

[KWG][KWG]
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